
Name: Vorname:

Anschrift:

Meinen Lebensunterhalt bestreite ich durch:

Radfahren Trittbrettfahren: Dünnbrettbohren: nix:

und:

Bei folgenden Veranstaltungen habe ich erfolglos teilgenommen:

Tour de France Zechtour

dabei habe ich den           Platz erreicht!

Sonstige wichtige Informationen über mich:

Ich starte in der Gruppe:               Fahrer:

Helfer:

Sportwart:

Gaststarter:

Marke:                                Typ:                              Baujahr:                    Antrieb:

Anzahl der Gänge:       Felgen:                       Bremsen:                 Fahrwerk:

Sonstige  technische  Besonderheiten:

Airbac ABS Sperre

IBM SPD DB OW

Stützräder

Datum Ort Unterschrift Erziehungsberechtigter

erfolgreich

Vergnügungstour

Fahrrad- oder Motorsporthelm

Kein Startgeld - Für die Besten gibt’s Pokale

Fahrerangaben

3. ADAC - BERGRENNEN FÜR FAHRRÄDER "Schleizer Dreieck"

N E N N F O R M U L A R 

Es besteht Helmpflicht !

Fax:09289-970492 Tel. 09289-970490Samstag 17. April 2010 (ca.18 Uhr)

Fahrzeugangaben

LBS

Anhängerkupplung

Auf Rückseite unterschreiben !

Unterschrift



H A F T U N G S V E R Z I C H T 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Haftungsverzicht 

Erklärungen von Bewerber/Fahrer/Beifahrer zum Ausschluss der Haftung

Die Teilnehmer/Fahrer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil- und straf-
rechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein 
Haftungsausschluss vereinbart wird. Die Fahrer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art 
für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 

die FIA, die FIM, die UEM, den DMSB, die Mitgliedorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirt-
schaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre 
den ADAC e.V., die ADAC Motorsport GmbH, die ADAC Ortsclubs und die ADAC Gaue, sowie deren Prä si-
denten, Vorstände, Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter 
den Veranstalter, dessen Beauftragte, die Sportwarte, Helfer, den Platz - und Streckeneigentümern, 
Behörden, Hilfs- und Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 
Verbindung stehen, 
den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden 
Straßen, Wege und Plätze samt Zubehör verursacht werden und 

die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Perso-
nenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletz-
ung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises beruhen; 

die anderen Teilnehmer/Fahrer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 
den eigenen Helfer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber und Fahrer/n gehen vor!) 

verzichten sie auf eigene Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Perso-
nenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletz-
ung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises beruhen. 

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe des Nennformulars an den Veranstalter a llen Beteiligten gegenüber wirksam. 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche 
aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 

Mit Abgabe der Nennung nimmt der Halter/Fahrer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftver-
kehrsversicherung (Kfz-Haftpflicht, Kasko-Versicherung) für Schäden bei der Veranstaltung nicht gewährt wird. Er ver-
pflichtet sich, auch den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeuges davon zu unterrichten. 

Zutreffendes unbedingt ankreuzen! 

Es wird versichert, dass der Fahrer / Bewerber Eigentümer des einzusenden Fahrzeuges ist. 

Bewerber oder Fahrer sind nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges. Der Fahrzeugeigentümer gibt die auf 
dem „Technischen Datenblatt“ abgedruckte Verzichtserklärung ab. 

Bei nicht zutreffender Angabe stellen Bewerber/Fahrer/Beifahrer den in der Enthaftungserklärung aufgeführten Perso-
nenkreis von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers frei, außer bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzli-
chen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer bei sonstigen 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder 
eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen. 

Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen 
Schäden, die die motorsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorüber gehend in Frage stellen, entbindet(n) der/die Unter-
zeichnende(n) alle behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus u. U. auch für Dritte ergebende Sicherheits-
risiko – von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber dem DMSB, dem ADAC bzw. gegenüber den bei der Veranstal-
tung an verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen (Rennarzt/Veranstaltungsarzt, Renn-/Fahrt leiter, Sportkommissar/ 
Schiedsrichter).  

_______________________________ ________________________________ 
Ort Datum  

_______________________________ ________________________________ 
Unterschrift des Fahrers Unterschrift des Bewerbers  

X_________________________________    X_________________________________________ 
Bei Minderjährigkeit des Fahrers: Unterschrift der gesetzlichen Vertreter/Eltern 

(Mit der Unterschrift nur eines Erziehungsberechtigten versichert dieser, dass alleiniges Sorgerecht besteht bzw. der andere Erziehungsberechtigte sein 
Einverständnis erklärt hat.) Bei Minderjährigkeit des Fahrers: Mit der Unterschrift wird Kenntnisnahme und die Zustimmung erklärt. ___________________

Nächste Angehörige des Fahrers:  

______________________________________________________________________________________ 
Name, Anschrift    Tel./Fax:  

3. ADAC-Fahrrad-Bergrennen “Schleizer Dreieck”
am Samstag, 17. April 2010


